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Meinen Großmüttern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist im Wintersemester 2012/2022 von der Juristi-
schen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Disserta-
tion angenommen worden.

Angeregt und betreut wurde dieses Promotionsvorhaben durch Herrn Pro-
fessor Dr. Fabian Wittreck, dem an dieser Stelle der erste Dank gebührt. 
Seine Betreuung im Rahmen dieser Arbeit ging weit über das übliche Maß 
hinaus. Er stand jederzeit für inhaltlichen Austausch in persona oder „kon-
taktlos“ zur Verfügung und gab unverzichtbare Hinweise und Hintergrund
informationen zur wissenschaftlichen Arbeit.

Herrn Professor Dr. Bodo Pieroth danke ich für die zügige Erstellung des 
Zweitgutachtens und seine wohlwollenden wie konstruktiven Anmerkungen 
im Vorfeld der Veröffentlichung.

Besonders hervorzuheben ist auch Herr RA Volker Reuschenbach, der zu-
sammen mit Professor Dr. Wittreck das „unirep“ der Westfälischen Wilhelms-
Universität leitet. Zum einen werde ich nicht der einzige Student sein, der 
sein erfolgreiches Examen dieser nahezu beispiellosen Examensvorbereitung 
verdankt. Ferner gilt mein Dank Herrn Reuschenbach für die stets vorhan-
dene Wertschätzung und Offenheit, die er mir als studentische Hilfskraft und 
wissenschaftlicher Mitarbeiter entgegengebracht hat. Ich bedanke mich beim 
gesamten „unirepTEAM“ für seinen Einsatz für erstklassige Examensvorbe-
reitung, die kollegiale Zusammenarbeit sowie das Erdulden von Diskussio-
nen über meine Dissertation, die fernab jeglicher Examensthemen spielten. 
Alle Kolleginnen und Kollegen aufzuzählen, würde den Rahmen eines Vor-
wortes sprengen.

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen haben auch 
mich bei der Recherche für diese Dissertation getroffen. Ich habe es vor al-
lem dem engagierten Team des Rechtswissenschaftlichen Seminars zu ver-
danken, dass ich durch dessen überobligatorische Arbeit, rasche und einfache 
Lösungen wie Scans und Buchlieferungen Zugang zu unerlässlicher Literatur 
erhalten habe.

Mein Dank gilt ferner der Friedrich-Ebert-Stiftung, die mich durch ein 
Stipendium großzügig unterstützt hat, sowie dem Bundesministerium des 
Innern und für Heimat, das mir einen erheblichen Druckkostenzuschuss zuteil 
werden ließ.



8	 Vorwort

Bei der Finalisierung dieser Arbeit halfen mir vor allem das „Lektorat“ 
von Herrn Dr. Dominik Meinecke und Frau RA’in Maximiliane Rösner. 
Ohne ihre schonungslosen Anmerkungen steht zu befürchten, dass die Arbeit 
erheblich „verkopfter“ und weniger verständlich geraten wäre.

Selbstverständlich gilt mein Dank auch meiner Familie für ihre nicht 
selbstverständliche Unterstützung zu jeder Zeit meiner Ausbildung, dem Stu-
dium, der Dissertation und nun dem Referendariat. Die bedingungslose Un-
terstützung meiner Eltern hat mir stets den Rücken gestärkt, sodass ich mei-
nen Weg im Leben gehen konnte und ich auch in weniger erfreulichen Mo-
menten keinen Grund hatte, zu verzweifeln. Meine Großmütter erleben leider 
nicht mehr, dass der Wunsch ihres Enkels, Jurist zu werden, in Erfüllung 
geht. Ihre Hingabe ist jedoch stets in Erinnerung geblieben und war zusätz
liche Motivation. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Schließlich, aber nicht zuletzt, gilt mein Dank meinen Freundinnen und 
Freunden, mit denen es mir stets möglich war, auch einmal „abzuschalten“, 
wenn sich die Arbeit wieder augenscheinlich zu hoch stapelte. Stellvertretend 
für alle sei nur Herr Jens Bastian Kohlwey, M.Sc. genannt, der mich seit 
mehr als einem Jahrzehnt als guter Freund begleitet und mich davon abhält, 
den juristischen Elfenbeinturm allzu hoch zu bauen.

Für diese Arbeit konnte Literatur berücksichtigt werden, die bis Januar 
2022 erschienen ist. Die nahezu gleichzeitig erscheinenden Werke „Die Min-
derheitsregierung im Regierungssystem des Grundgesetzes“ von Lea Bosch 
und „Mehrheitsprinzip und Minderheitsregierung – Regierungsstabilität nach 
dem Grundgesetz“ von Julia Merdian konnten daher nicht mehr eingearbeitet 
werden. Auf den mittlerweile gesprochenen CETA-Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichtes wurde in der entsprechenden Fußnote hingewiesen.

Münster, im Februar 2022	 Bastian Weber
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A. Einleitung: Brisanz der Minderheitsregierung  
durch pluralistischere Bundestage

Deutschland, 24. September 2017, 18 Uhr: Die Wahllokale schließen; die 
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag ist beendet. Die ersten Prognosen verra-
ten es bereits: Diese Wahl ist der Beginn eines neuen Kapitels der bundes-
deutschen Politik. Durch das Erstarken der kleinen Parteien und den Eintritt 
der AfD als sechste Partei im Parlament erhalten die ehemaligen großen 
Volksparteien zusammengerechnet gerade einmal 53,5 % der Stimmen1. Au-
ßer der „Großen“ Koalition erreicht kein Zweierbündnis die absolute Mehr-
heit der Stimmen im Deutschen Bundestag.

Die SPD-Spitze kündigt unmittelbar nach dem Debakel an, in die Opposi-
tion wechseln zu wollen2. So kommt es zu Verhandlungen zwischen der 
Union, der FDP und den Grünen (sog. Jamaika-Koalition), die jedoch mit 
dem denkwürdigen Satz des FDP-Chefs Christian Lindner, es sei besser, gar 
nicht, als falsch zu regieren3, platzen.

Es schließen sich Gespräche zwischen dem Bundespräsidenten und den 
Fraktionen an, die dazu führen, dass es die SPD dann doch noch einmal mit 
CDU/CSU versuchen will. Mehrere Sonderparteitage und ein Mitglieder
votum später steht die erneute große Koalition unter der alten und neuen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei ihrer Wahl am 14.  März 20184 sind 
171 Tage seit der Bundestagswahl vergangen.

Doch war dieses „Theater“ überhaupt notwendig? Hätte es nicht schneller 
eine Regierung für Deutschland geben können? Die Antwort wäre zu vernei-
nen, wenn Voraussetzung für die Bundesregierung wäre, dass sie die absolute 
Mehrheit des Parlaments hinter sich hat. Allerdings existiert eine solche Re-
gelung nirgends. Denkbar ist dagegen eine Regierungsforum, die von weni-

1  Endgültiges Ergebnis abrufbar unter https://www.bundeswahlleiter.de/bundes 
tagswahlen/2017/ergebnisse.html (31.1.2022).

2  A. Dernbach/A. Funk: Bitterer Sieg für Merkel – AfD ist stärkste Kraft, in: Der 
Tagesspiegel Nr. 23247, 25.9.2017, S. 1; s. zum gesamten hier geschilderten Gesche-
hen auch: K. Niclauß, Minderheitsregierung, Auflösung oder Große Koalition?, in: 
RuP 55 (2019), S. 424 (435 ff.).

3  Stellungnahme von Christian Lindner, abrufbar unter https://www.fdp.de/besser-
nicht-regieren-als-falsch (31.1.2022).

4  Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 19/19, S. 1595 f.
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ger als der Hälfte der Parlamentarier gestützt wird. Man nennt sie die Min-
derheitsregierung.

Eine Minderheitsregierung wäre daher schon zu Beginn denkbar gewesen, 
bspw. durch die Union ohne Koalitionspartner oder nach dem Ausstieg der 
FDP zusammen mit den Grünen. Erst recht hätte sich diese Alternative ange-
boten, nachdem klar war, dass „Jamaika“ nicht umgesetzt werden kann. Al-
lerdings war diese Form der Regierung wohl nicht gewollt, wurde seitens 
Angela Merkel früh abgelehnt5 und von niemandem danach noch ernsthaft 
diskutiert6. Zwar hat es Überlegungen auch in der SPD und insbesondere 
durch Malu Dreyer gegeben, eine unionsgeführte Minderheitsregierung zu 
dulden oder mit ihr zu kooperieren. Als echte Alternative konnte sie sich 
jedoch wohl auf Druck von SPD-Chefin Andrea Nahles, die zwar anfangs 
einer Minderheitsregierung nicht abgeneigt war, später jedoch als Verfechte-
rin der Großen Koalition galt7, nie durchsetzen8. Während der Befragung der 
SPD-Mitglieder waren die häufig genannten Alternativen „GroKo oder 
Neuwahlen“9. Dass das Scheitern der Bildung einer Großen Koalition nicht 
zwangsläufig zu Neuwahlen geführt, ja – wenn überhaupt – höchstens indi-
rekten Einfluss darauf gehabt hätte, war nur ernsthaft interessierten Mitglie-
dern bewusst.

Die Angst vor einer Minderheitsregierung speiste sich aus zwei Quellen. 
So wäre eine originäre Minderheitsregierung auf Bundesebene ein Novum. 
Regierungen auf Bundesebene kennen es praktisch nicht, zu regieren, ohne 
die Mehrheit des Parlaments hinter sich zu wissen. Diese Tatsache beschwor 

5  R. Alexander, Neuwahlen vermeiden – oder noch mal kandidieren, in: Die Welt 
Nr. 271/2017, 21.11.2017, S. 3.

6  Diesen Eindruck teilt M. Beise, Eine Minderheitsregierung  – warum nicht?, in: 
SZ.de, 22.11.2017, https://www.sueddeutsche.de/politik/nach-jamaika-aus-eine-min 
derheitsregierung-warum-nicht-1.3759005 (31.1.2022).

7  H. Monath, Welchen Weg nimmt die SPD?, in: Der Tagesspiegel Nr. 23401, 
4.3.2018, S. 4 berichtet, mit welcher Vehemenz sie sich für die Koalition einsetzte.

8  Zu verschiedenen Standpunkten in der SPD s. T. Heimbach, Ohne diese Frauen 
wäre Schulz verloren, in: Die Welt Nr. 17/2018, 22.1.2018, S. 3., A. Graw/D. F. Sturm/ 
J. Wiedemann, In der SPD wachsen die Bedenken gegen eine Neuwahl, in: Die Welt 
Nr. 272/2017, 22.11.2017, S. 1; zusätzlich die Strömungen in der CDU M. Amann u. a., 
Republik ohne Regierung, in: Der Spiegel 51/2017, S. 16 ff.

9  So bspw. NRW-Landeschef Michael Groschek (SPD) im Interview mit K. Fri-
gelj, in: Die Welt Nr. 17/2018, 20.1.2018, S. 6; ferner ver.di-Chef Frank Bsirske im 
Interview mit A. Frese, in: Der Tagesspiegel Nr. 23395, 26.2.2018, S. 13. Auch Pres-
sestimmen gingen in diese Richtung: S. T. Heimbach, Bekenntnisse einer Abstim-
mungstouristin, in: Die Welt Nr. 34/2018, 9.2.2018, S. 4, der es als „Fakt“ bezeichnet, 
dass eine Ablehnung der „GroKo“ „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ zu Neuwahlen 
führe. Dass diese Angst viele SPD-Mitglieder zur Zustimmung gedrängt habe, meinen 
auch R. Birnbaum/H. Monath, Das große Aufatmen, in: Der Tagesspiegel Nr. 23402, 
5.3.2018, S. 2.
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eine Unsicherheit herauf, die die Minderheitsregierung als waghalsiges Ex-
periment erscheinen ließ10. Um die Schwelle weiter anzuheben, ertönten teils 
Hinweise auf die Zeiten der Weimarer Republik11, in denen fast ausnahmslos 
Minderheitsregierungen im Amt waren. Das Schicksal dieser ersten deut-
schen Republik, die trotz allem „Deutsches Reich“ hieß, war allen Beteilig-
ten hinreichend bekannt, und es wurde überlegt, ob auch die Demokratie der 
Bundesrepublik am Anfang ihres Endes steht.

Auch in der juristischen Wissenschaft fristet die Minderheitsregierung eher 
das Leben eines ungeliebten Verwandten, der zur Testamentseröffnung auf-
taucht. So entstanden die erste kurze12 und auch lange13 Ausarbeitung zu 
dieser Regierungsform, als die Grünen die Parteienlandschaft nachhaltig 
veränderten. Teils taugte die Minderheitsregierung dann nur als Schreckens-
szenario, das drohe, wenn weiter neue (vermeintlich verfassungsfeindliche) 
Parteien Fuß fassten14. Seitdem ist es bis auf geringfügige Ausnahmen wie-
der ruhiger geworden um die Minderheitsregierung bis zur genannten Bun-
destagswahl15, die ähnlich brisante politische Verhältnisse offenbarte wie 
seinerzeit der Auftritt der Grünen. Die Veränderungen in der Parteienland-

10  In diese Richtung: T. Vitzthum, So schön schrecklich, in: Die Welt Nr. 17/2018, 
20.1.2018, S. 8; K. Frigelj, Minderheitsregierung? Ein Blick auf NRW ist abschre-
ckend, in: Die Welt Nr. 296/2017, 20.12.2017, S. 5; ferner D. Grimm im Interview 
mit T. Jungholt und J. Schuster, in: Die Welt Nr. 1/2018, 2.1.2018, S. 5. Die Abnei-
gung der Politiker gegen die Minderheitsregierung stellt auch W. Pratzelt, Minder-
heitsregierung? Warum nicht!, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 286/2019, 
9.12.2019, S. 7, dar, ohne sich der Einschätzung anzuschließen.

11  Dies zeigt sich meist daran, dass bei Auseinandersetzung in den Medien die Zeit 
von Weimar aufgegriffen wird; bspw. V. Grabriel, GroKo, Würzburger SPD-Basis 
sieht Glaubwürdigkeit in Gefahr, in: Volksblatt Würzburg, 16.12.2017, S. 26; 
J. Schuster, Schadet die lange Unsicherheit der Demokratie? Nein, in: Welt am Sonn-
tag Nr. 48/2017, 26.11.2017, S. 3; K. Doerfler, Weimar wirkt nach, in: Berliner Zei-
tung Nr. 275/2017, 24.11.2017, S. 5; ferner im Interview von H. Münker mit S. Lehn-
artz und J. Schuster, in: Welt am Sonntag Nr. 53/2017, 31.12.2017, S. 4.

12  K. Finkelnburg, Die Minderheitsregierung im deutschen Staatsrecht, 1982.
13  T. Puhl, Die Minderheitsregierung nach dem Grundgesetz, 1986.
14  Finkelnburg, Minderheitsregierung (Fn. 13), S. 16 ff.
15  Zuvor erschien bspw. die Monografie B. Paudtke, Das mehrheitsunfähige Parla-

ment im Verfassungssystem des Grundgesetzes, 2005. In der Kommentarliteratur 
fanden sich Ausführung explizit zu den Rechten des Minderheitskanzlers vor 2017 in 
längerer Form bei: R. Herzog, in: G. Dürig/R. Herzog/R. Scholz u. a. (Hrsg.), Kom-
mentar zum Grundgesetz, Art. 63 (2008), Rn. 53 ff.; im Überblick: G. Hermes, in: 
H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. II, 3. Aufl. 2015, Art. 63 Rn. 43 f.; 
M. Oldiges, in: M. Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 7. Aufl. 2014, Art. 63 Rn. 34 ff.; 
V. Epping, in: ders./C. Hillgruber (Hrsg.), Grundgesetz, 1. Aufl. 2009, Art. 63 Rn. 30 f. 
– Die Wahl an sich dürfte Motivation für die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Deutschen Bundestages, Minderheitsregierung, 19.12.2017, und den 
Aufsatz G. Krings, Die Minderheitsregierung, in: ZRP 2018, S. 2–5, gewesen sein.


